






GEPA NRW ?

in Nordrhein-Westfalen gestaltet das Gesetz GEPA NRW die Pflege neu. So müssen 
sich Einrichtungen nicht nur auf Änderungen in der gesonderten Berechnung von 
Investitionskosten, sondern auch auf Änderungen in deren buchhalterischen 
Behandlung und Bilanzierung einstellen. 

Zukünftig sind für alle angeschafften Güter des sonstigen Anlagevermögens 
korrespondierende Sonderposten für Investitionszuschüsse zu bilden und in der 
Höhe der anfallenden Abschreibungen über die Nutzungsdauer des mit diesen 
Mitteln angeschafften Anlageguts aufzulösen. Die Darstellung der Entwicklung der 
Sonderposten hat über detaillierte Verwendungsnachweise und Fördermittelspiegel 
zu erfolgen. Mit der COMET FA Anlagenbuchhaltung und dem Modul 
Zuschussverwaltung ist die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben problemlos zu 
realisieren. 

Neben der Installation, Einrichtung und Einweisung in die COMET FA unterstützen 
wir Sie - in Zusammenarbeit mit Ihrem Wirtschaftsprüfer - gerne bei der 
Umsetzung der GEPA NRW. Die notwendigen Änderungen und Einrichtung in der 
Finanzbuchhaltung und der Anlagenbuchhaltung haben wir bereits für mehrere 
Einrichtungen sachkundig umgesetzt. Vertrauen auch Sie auf unsere Erfahrung! 

Folgende Erweiterungs-Module sind erhältlich:

- Kostenstellen- und Kostenträgerverwaltung 
- erweiterte Kostenarten 
- grafischer Reportgenerator 
- Mandantenkonsolidierung 
- Zuschussverwaltung, Subventionen, Fördernachweis

Wir unterstützen Sie gerne, sprechen Sie uns bitte an.


